
 
Öffentliche Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin 

der Wahlkreise 26 und 27 für die Landtagswahl 2026 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
Die Wahl zum Neunten Landtag von Sachsen- Anhalt findet 

am Sonntag, dem 06. September 2026 
in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr 

statt. 
 
1. Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
Mit Bekanntmachung vom 29. September 2025 (MBl. LSA Nr. 34/2025 S. 556) hat die Landeswahlleiterin 
des Landes Sachsen-Anhalt zur Einreichung der Kreis- und Landeswahlvorschläge für die Landtagswahl 
am 06. September 2026 aufgefordert. 
Gemäß § 28 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LWO) fordere ich hiermit zur möglichst früh-
zeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge für die Wahlkreise 26 und 27 für die Landtagswahl am 06. 
September 2026 unter folgender Adresse auf: 

Kreiswahlleiterin 
der Wahlkreise 26 und 27 

Zerbster Straße 4 
06844 Dessau-Roßlau. 

 
Die Einreichungsfrist für Kreiswahlvorschläge endet gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 des Wahlgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (LWG) am Montag, dem 20.07.2026, 18:00 Uhr (48. Tag vor der Wahl). 
 
Kreiswahlvorschläge dürfen von Parteien und Einzelbewerbern - Bewerber, die nicht für eine Partei auf-
treten - eingereicht werden. 
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 6 der LWO eingereicht werden. Er muss ent-
halten: 
 Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die Anschrift (Haupt-

wohnung) des Bewerbers, 
 den Namen der einreichenden Partei, und sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

sofern der Bewerber für eine Partei auftritt; die Hinzufügung einer Parteibezeichnung ist nur mit 
Zustimmung dieser Partei zulässig. 

 
Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
In einem Kreiswahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer wählbar ist und seine Zustimmung 
dazu schriftlich erteilt hat. Die Zustimmung ist unwiderruflich. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
kreis und in diesem Wahlkreis nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Eine Mehrfachkandida-
tur in Wahlkreisen ist ausgeschlossen. 
Gemäß § 19 Abs. 1 LWG kann als Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt wer-
den, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und hierzu in einer einheitlichen Mitgliederversammlung 
zur Wahl eines Bewerbers von den im Wahlkreis zum Zeitpunkt ihres Zusammentretens zum Landtag 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei gewählt worden ist. Dies kann auch durch Delegierte gesche-
hen, die von den Mitgliedern aus ihrer Mitte in geheimer Wahl zur Wahl eines Bewerbers gewählt wor-
den sind. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Lan-
desverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Landesverband, so muss der Kreiswahlvorschlag von den Vor-
ständen der nächstniedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, entsprechend un-
terzeichnet werden.  
Kreiswahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen gemäß § 14 Abs. 3 LWG von mindestens 100 Wahl-
berechtigten des Wahlkreises einschließlich von diesem selbst persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die am Tag der Bestimmung des Wahltages nicht aufgrund eines zu-
rechenbaren Wahlvorschlages mit mindestens einem im Land Sachsen-Anhalt gewählten Abgeordneten 
im Deutschen Bundestag oder im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sind, bedürfen der persönlichen 
und handschriftlichen Unterschrift von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises (§ 14 Abs. 2 



Satz 3 LWG). Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. 
 
Von der Pflicht zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften nach § 14 Abs. 2 LWG sind gemäß der 
Bekanntmachung der Landeswahlleiterin vom 21. Juli 2025 (MBl. LSA Nr. 27/2025 S. 484) folgende Par-
teien befreit: 
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 
- Alternative für Deutschland (AfD) 
- Die Linke (Die Linke), 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
- Freie Demokratische Partei (FDP) 
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 
 
Die Unterstützungsunterschriften für einen Kreiswahlvorschlag müssen nach § 30 Abs. 3 LWO auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 7 der LWO erbracht werden. Die Formblätter werden auf Anforderung 
vom Kreiswahlleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt; er kann sie auch als Druckvorlage oder elektro-
nisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vorname und Anschrift (Hauptwohnung) 
des vorgeschlagenen Bewerbers anzugeben. Der Kreiswahlleiter vermerkt im Kopf des Formblattes für 
eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) statt der Anschrift (Hauptwohnung) nur den Wohn-
ort (Ort der Hauptwohnung) des Bewerbers. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für 
den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet (§ 
30 Abs. 3 Nr. 1 LWO). Ferner ist bei Parteien deren Name, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet 
wird, auch diese, anzugeben. Bei Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, ist die Bezeichnung 
„Einzelbewerber“ anzuführen. 
Parteien haben bei der Anforderung der Formblätter gegenüber dem Kreiswahlleiter zu bestätigen, dass 
der Bewerber bereits nach § 19 Abs. 1 LWG aufgestellt worden ist. Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig. Die Ausgabe der Formblätter an Parteien darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass der 
Landeswahlausschuss die Feststellung nach § 17 Abs. 2 LWG getroffen hat. 
Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 LWG darf ein Wahlberechtigter nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. 
Hat er mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine Unterschriften auf Kreiswahlvorschlä-
gen, die bei der Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. 
 
Gemäß § 30 Abs. 4 LWO sind dem Kreiswahlvorschlag beizufügen: 
 die Erklärung des Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Kreiswahl-

vorschlag die Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat sowie eine Versicherung an 
Eides statt, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei 
ist (Anlage 9 der LWO), 

 eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (An-
lage 10 zur LWO), 

 bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers (Anlage 11 der LWO), 

 bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Versicherung an Eides statt nach § 19 Abs. 4 Satz 2 
LWG (Anlage 12 der LWO), 

 die erforderlichen Unterstützungsunterschriften und Wahlrechtsbescheinigungen, sofern der Kreis-
wahlvorschlag gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 LWG von mindestens 100 wahlberechtigten Per-
sonen des Wahlkreises unterzeichnet sein muss (Anlage 7 LWO). Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts nach der Anlage 8 LWO sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden (§ 30 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 
LWO). 

 
Zu Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge verweise ich im Übrigen auf § 14 LWG und § 30 LWO. 
Alle Anlagen müssen als Originale vorliegen; eine Übermittlung an den Kreiswahlleiter auf elektroni-
schem Weg (zum Beispiel durch E-Mail) reicht nicht aus. Die für die Einreichung der Kreiswahlvor-
schläge erforderlichen Vordrucke sind beim Kreiswahlleiter erhältlich oder können aus dem Internet unter 
www.wahlen.sachsen-anhalt.de (Rechtsgrundlagen) heruntergeladen werden. 
 
2. Mängelbeseitigung 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (20.07.2026. 18:00 Uhr, (48.Tag vor der Wahl)) können nur noch Män-
gel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt nicht vor, 
wenn 

a) die Form und Frist des § 14 Abs. 1 Satz 2 LWG nicht gewahrt ist, 
b) die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen, 



c) bei einem Parteivorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 17 Abs. 2 LWG erforderliche 
Feststellung abgelehnt ist oder die Nachweise des § 19 LWG nicht erbracht sind, 

d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 
e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 
Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages ist jede Mängelbeseitigung aus-
geschlossen. 
 
3. Rücknahme und Änderung eingereichter Kreiswahlvorschläge 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange noch nicht über seine Zulassung 
entschieden ist. Kreiswahlvorschläge nach § 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 LWG können auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich unterzeichnete Erklärung 
zurückgenommen werden. 
Eingereichte Kreiswahlvorschläge können beim Kreiswahlleiter bis zum 20.07.2026, 18:00 Uhr (48.Tag 
vor der Wahl), (§ 14 Abs. 1 Satz 2 LWG) durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson geändert werden. 
Eingereichte Kreiswahlvorschläge können nach dem 20.07.2026, 18:00 Uhr (48.Tag vor der Wahl), (§ 14 
Abs. 1 Satz 2 LWG) nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson und nur, wenn ein Bewerber verstorben ist oder seine Wählbarkeit verloren 
hat, geändert werden. 
Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages ist jede Änderung ausgeschlos-
sen (§ 21 Abs. 3 Satz 3 LWG).  
 
4. Aufforderung zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen 
Parteien, die am Tag der Bestimmung des Wahltages im Landtag von Sachsen-Anhalt seit der letzten 
Wahl nicht aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages ununterbrochen mit mindestens einem ge-
wählten Abgeordneten vertreten sind oder die sich an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag im 
Land Sachsen-Anhalt nicht mit einem zurechenbaren Wahlvorschlag beteiligt haben, können als solche 
einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 07.07.2026, 18:00 Uhr (61.Tag vor 
der Wahl), der Landeswahlleiterin des Landes Sachsen-Anhalt, Halberstädter Straße 2 / am „Platz des 
17. Juni“, 39112 Magdeburg ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Landes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 17 Abs. 1 Satz 1 LWG). 
 
Parteien, die nicht in der Feststellung der Landeswahlleiterin (Bekanntmachung der Landeswahlleiterin 
vom 21. Juli 2025 (MBl. LSA Nr. 27/2025 S. 484) aufgeführt worden sind, können einen Kreiswahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 07.07.2026, 18:00 Uhr (61.Tag vor der Wahl), der Lan-
deswahlleiterin des Landes Sachsen-Anhalt, Halberstädter Straße 2 / am „Platz des 17. Juni“, 39112 
Magdeburg ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 17 Abs. 1 Satz 1 LWG). 
 
Die Beteiligungsanzeige ist nach dem Muster der Anlage 5 zur LWO einzureichen. Sie muss den Namen 
und die Kurzbezeichnung, unter welchem sich die Partei an der Wahl beteiligen will, enthalten. Sie muss 
von mindestens drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stell-
vertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht kein Landesverband, so muss die 
Anzeige von den Vorständen der im Land Sachsen-Anhalt bestehenden nächstniedrigen Gebietsver-
bände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, entsprechend unterzeichnet sein. Die schriftliche Satzung 
und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über einen satzungsgemäß bestellten Lan-
desvorstand oder über den handelnden Vorstand - wenn kein Landesverband besteht - sind der Anzeige 
beizufügen. Weiterhin sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteien-
gesetzes beigefügt werden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 bis 5 LWG). 
 
Für Anfragen stehen die Mitarbeiter des Wahlamtes der Stadt Dessau-Roßlau zur Verfügung. 
 
Dessau-Roßlau, 02.12.2025 
 

 
Jennifer Hankel 
Kreiswahlleiterin 

 


